
Allgemeine Geschäftsbedingungen SegwayTouren, Parcours, Miete

I. 	 Allgemeines
1. 	 Vertragsschluss
1.1 	 Für alle Lieferungen und Leistungen von Hans Seifert (im weiteren HS) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns, auch wenn 
wir uns bei Vertragsschluss nicht nochmals ausdrücklich auf sie beziehen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder 
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. HS widerspricht der Einbeziehung hiervon abweichender Allgemeiner 
Vertragsbedingungen des Kunden.

1.2	 Vertragsangebote von HS erfolgen freibleibend. Der Kunde ist an seine Vertragsangebote 30 Tage gebunden. Abweichungen 
von diesen Vertragsbedingungen, schriftlichen Vertragsangeboten von HS sowie sonstigen Abmachungen mit dem Kunden 
sind nur wirksam, wenn sie von HS schriftlich bestätigt werden. Die Mitarbeiter von HS, soweit es sich nicht um Geschäfts-
führer oder Prokuristen handelt, haben keine Vollmacht zum Abschluss von Verträgen und sind nur zur Entgegennahme 
schriftlicher Angebote befugt. Sie sind insbesondere nicht ermächtigt, verbindliche Zusagen oder Zusicherungen über den 
Vertragsgegenstand oder Liefertermine abzugeben und sind auch nicht zum Inkasso berechtigt. Der Auftragsabschluss wird 
erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung rechtswirksam.

2.	 Haftung
2.1 	 Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, gegenüber HS, sind ausgeschlossen.
2.2 	 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von HS.
2.3 	 Jede Haftung unserseits für Personen- und /oder Sachschäden, die im Zuge der Benützung eines SEGWAY™ PT entstehen 

oder bei dem Einsatz zu Promotenzwecken oder bei einem Parcours wird ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind 
Schadenersatzansprüche Dritter. Die Benutzung von vermieteten Geräten erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr des Mieters. 

3. 	 Allgemeine Zahlungsbedingungen
3.1 	 Die Lieferung gegen Zahlungsansprüche von HS kann der Kunde nur dann aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend 

machen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Die Geltendmachung von Zurückbehal-
tungsrechten, die nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen, ist ausgeschlossen.

3.2 	 Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Verzugszinsen mindestens in gesetzlich vorgesehener Höhe von 8 % über dem 
Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. HS behält sich die Geltendmachung weiterer Ansprüche vor.

4.	 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
4.1 	 Erfüllungsort ist die in dem Vertragsformular genannte Betriebsstätte von HS.
4.2 	 Die Abtretung sämtlicher Ansprüche des Kunden gegen uns an Dritte bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen 

schriftlichen Zustimmung, es sei denn, dass es sich um eine Geldforderung handelt. Gerichtsstand für alle Rechtsstreite im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag einschließlich Urkunden, Scheck- und Wechselprozesse ist das für unseren Hauptsitz 
in Leipzig zuständige Gericht, soweit es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Ungeachtet dessen ist HS berechtigt, den Kunden an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

4.3 	 Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht unter Ausschluss des Internationalen Kaufrechts (CISG).
5.	 Geheimhaltung
	 HS und der Kunde verpflichten sich, bekannt gewordene Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen nicht an Dritte zu offenba-

ren und ihre Mitarbeiter entsprechend zu instruieren.
6.	 Datenspeicherung 
	 HS ist berechtigt, Daten über den Kunden, die sie aufgrund der Geschäftsbeziehung erhalten hat, zu speichern und für 

geschäftliche Zwecke im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verwenden.
7.	 Informationspflicht & Sicherheitshinweis
7.1 	 Unsere Segway haben eine Straßenzulassung und dürfen auf Radwegen, gemäß der Zulassungverordung „elektronische 

Mobilitätshilfen“  gefahren werden. 
7.2 	 Wird Dritten die Nutzung des SEGWAY PT zugänglich gemacht, hat eine kurze Bedienungsanleitung zu erfolgen (Vorbeugung 

von Personen- und Sachschäden). Außerdem hat eine Einweisung (Fahrtraining) zu erfolgen. Um die Fahrsicherheit zu 
gewährleisten ist das Mindestgewicht eines Fahrers mit 45 kg festgeschrieben (Stabilitätssensoren).

Warnsignale des Segway:  „rot blinkende LED und Vibration der Plattform bedeutet: Es ist ein Fehler aufgetreten“ die •	
Fahrt sofort beenden vom Fahrzeug absteigen. Beim Ignorieren dieser Warnhinweise kann es zum Sturz kommen, da das 
Fahrzeug sich 10 Sekunden nach Auftreten der Warnmeldung abschaltet! 
Während der Fahrt nicht absteigen, beide Füße auf der Segway Plattform lassen , die Drucksensoren auf beiden Standfllä-•	
chen müssen permanent belastet werden. 
Dem Segway Fahrer ist es nicht erlaubt, während der Fahrt Fotos zu machen oder zu Filmen. •	
Es sind immer beide Hände am Lenker lassen, nicht freihändig fahren. •	
Beim Abbiegen ist Handzeichen geben. •	
Es darf nicht in Schlangenlinien gefahren werden. •	
Gefahren wird immer rechts hintereinander mit genügend Sicherheitsabstand zum Vorrausfahrenden, damit es beim •	
Bremsen nicht zu Auffahrunfällen kommt. 
Es ist auf Bodenunebenheiten oder Fahrbahnbeschädigungen achten und auszuweichen.•	
Nicht in Schlaglöcher oder Pfützen fahren, der Segway könnte beschädigt werden oder die Bodenhaftung verlieren, es •	
könnte zum Sturz kommen.
Vorsicht vor Gehsteigkanten oder ähnlichen Hindernissen. Bitte nicht versuchen, diese zu überfahren , es kann zum Sturz •	
führen. Im Zweifel absteigen und den Segway über das Hindernis ziehen.
Es ist verboten, weitere Personen oder Kinder auf dem Segway mitzunehmen.•	

II. 	 Mietverträge
1. 	 Vertragsverhältnis
1.1	 Vertragspartner werden jeweils die Unterzeichner des Mietvertrags. Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner. Mündliche 

Nebenabreden haben keine Gültigkeit, ausgenommen hiervon ist die telefonische Verlängerung der Mietdauer durch den 
Mieter. 

1.2	 Das Fahrzeug wird dem Mieter gereinigt und mit voll aufgeladen Akkus übergeben. 
2.	 Mietpreis, Mietdauer und Zahlungsweise
2.1 	 Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Stromladekosten gehen zu Lasten des Mieters.
2.2 	 Die berechenbare Mietdauer beginnt mit dem Tag der Abholung und endet, auch bei vorzeitiger Rücklieferung, mit dem 

vereinbarten Ende der Miete. Bei Nichtabholung des Fahrzeugs oder dessen vorzeitige Rückgabe hat HS (Vermieter) Anspruch 
auf den vereinbarten Mietzins. Bei Überschreitung des vereinbarten Rückgabezeitpunkts ist bis zur tatsächlichen Rückgabe des 
Fahrzeugs zusätzlich der vertraglich vereinbarte Mietzins pro Tag, entsprechend für den zusätzlichen Zeitraum zu bezahlen. 
Weitgehende Schadensersatzansprüche von HS bleiben hiervon unberührt.

2.3 	 Bei Abholung ist eine Kaution zu leisten. Die entsprechende Kaution wird dem Kunden, nach Abzug des Mietzinses, bei 
Rückgabe rückerstattet. Die Höhe der Kaution richtet sich nach Anzahl der Fahrzeuge und Mietdauer.

2.4 	 Für Neukunden gilt für die ersten drei Aufträge grundsätzlich Vorkasse. Bei Überweisung ist der Betrag innerhalb von 14 Tagen 
nach Mietende ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug wird ein Aufschlag von 3% pro Tag erhoben.

3.	 Pflichten des Mieters
3.1	 Der Mieter hat mit dem gemieteten Gegenstand sorgsam, verantwortungsbewusst und pfleglich umzugehen und darf keine 

Veränderungen daran vornehmen. Der Mieter wird diese in mangelfreien gereinigtem Zustand und vollaufgeladen (wenn das 
Zeitlich möglich ist) zurückgeben. 

3.1 	 Der Mieter hat die technischen Vorschriften und Betriebsanleitungen zu befolgen, insbesondere den Ladezustand der Akkus. 
3.2	 Fahrzeugführungsberechtigt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, ist nur der Mieter und 

aufgeführte Personen und deren Familienangehörige, soweit diese die Mindestanforderung erfüllen. Bei Überlassung des 
Fahrzeugs an Dritten haftet der Mieter in jedem Fall für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags durch diese und für 
das Verhalten des/der Dritten wie für eigenes Handeln.

3.3	 Bei Schäden ist der Mieter verpflichtet HS unverzüglich über den Schaden zu informieren. Es ist ein Protokoll mit den Namen 
und Telefonnummern der Beteiligten sowie des Schadenhergangs zu erstellen. Ist es zu Personenschäden gekommen, so ist 
die Polizei zu informieren. Die Unfallaufnahme der Polizei, bzw. die Ablehnungsbestätigung der Unfallaufnahme durch die 
Polizei ist vorzulegen.

3.4	 Das Fahren des Mietgegenstandes unter Alkoholeinfluss oder sonstiger Drogen ist nicht gestattet.
4. 	 Haftung des Mieters
4.1 	 Der Mieter haftet für alle Schäden, die während der Mietzeit an dem angemieteten Fahrzeug und seiner Ausrüstung entstehen. 

Bei Schäden haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen, also insbesondere für die erforderlichen Reparaturkosten, 
deren Höhe auch durch ein Sachverständigengutachten bestimmt werden kann, bei Totalschaden oder Diebstahl ist der volle 
Kaufpreis zzgl. MwSt. zu erstatten. Weiterhin zu erstatten sind Bergungs- und Rückführungskosten, Gutachterkosten, Wertmin-
derung, dem Vermieter entstehenden Ausfallschaden für die Dauer der Reparatur, bei Totalschaden für die angemessene 

Wiederbeschaffungsdauer, sowie sämtliche Nebenkosten der Schadensbeseitigung. 
4.2 	 Es besteht Haftpflicht- und/oder Kaskoversicherung für die angemieteten Fahrzeuge durch den Vermieter. Für Schäden, 

die durch die Versicherungen nicht gedeckt werden haftet der Mieter. Es gilt das Fahren auf eigenes Risiko, der Vermieter 
übernimmt keinerlei Haftung.

5. 	 Pflichten des Vermieters
5.1 	 Wird vor oder während der Mietzeit ohne Verschulden des Mieters eine Reparatur notwendig, so versucht der Vermieter ein 

Ersatzfahrzeug zu stellen. Kann das Ersatzfahrzeug nicht gestellt werden und/oder ist die Reparatur nicht möglich, so ist der 
Vermieter verpflichtet auf den Mietzins für die Ausfallzeit zu verzichten. Ein zusätzlicher Schadenersatzanspruch des Mieters für 
die Ausfallzeit des Fahrzeugs ist nicht zulässig.

5.2 	 Der Vermieter haftet für einen Schaden des Mieters, gleich aufgrund welcher Tatsache oder aus welchem Rechtsgrund (z.B. 
Verzug, Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen, Verschulden bei Vertragsabschluss) insbesondere auch hinsichtlich 
etwaiger Folgeschäden und Ansprüche Dritter, nur im Falle vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns des Vermieters.

5.3 	 Der Vermieter haftet nicht für Wertsachen und/oder Gegenstände, die bei Rückgabe des Fahrzeugs zurückgelassen werden.
6. 	 Fahrzeugrückgabe
6.1 	 Das Fahrzeug ist zu dem im Mietvertrag vorgesehenen Datum und Uhrzeit dem Vermieter zurückzugeben, wenn nicht der 

Rückgabetermin mindestens 24 Stunden vor dessen Ablauf telefonisch oder schriftlich verlängert wurde. Wird der Rückgabe-
zeitpunkt überschritten, so wird eine Nachzahlung der überschrittenen Mietdauer laut Preisliste fällig.

6.2 	 Der Vermieter kann den Mietvertrag vorzeitig bzw. fristlos kündigen, falls aus berechtigtem Interesse die Fortsetzung 
unzumutbar wird; Insbesondere bei bekannt werden von falschen Angaben zur Person, zweifelhafte Bonität, schwerwiegende 
Unzuverlässigkeit und Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen. Daneben bleiben Schadenersatzansprüche des Vermieters 
unberührt.

6.3	 Der Vermieter behält sich das Recht vor, Schäden am Segway bis zu 72 Stunden nach Ende des Mietzeitraumes geltend zu 
machen, da jeder Segway nach einer Vermietung gründlich überprüft wird.

III	 SegwayTouren
1.   	 Teilnahme Bedingungen
1.1	 Sie sind mindestens im Besitz des Mofa Führerscheins (ist zur Tour mitzubringen)! Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in 

Begleitung Erwachsener an der am Tour teilnehmen. Sie sind mindestens 15 Jahre alt und Ihr Gewicht liegt zwischen 45 kg 
und 115 kg. Dies ist Technik bedingt notwendig. Sie bestätigen uns, das Sie keine Störung des Gleichgewichtssinns haben und 
auch in keiner anderen Art und Weise eine Einschränkung haben, die es Ihnen verbieten würde auf einem Segway zu fahren. 
Sie dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

1.2	 Bei geschlossenen Veranstaltungen und Parcours können auch Kinder ab 12 Jahre fahren, sofern das vom Veranstalter nicht 
ausdrücklich untersagt ist.

2.  	 Buchung der Touren
2.1	 Sie können eine Tour, telefonisch oder über das Internet buchen. Neue Touren können bis spätestens einen Tag vorher gebucht 

werden. Für kurzfristige Anmeldungen rufen Sie uns bitte unter 0163 7708436 an. Mit Ihrer Buchung auf Grundlage unseres 
Prospektes, des Internetangebotes oder des nach Ihren Wünschen erstellten Angebotes kommt der Vertrag zwischen Ihnen 
und uns zustande, sobald Sie die Rechnung dafür per eMail erhalten haben. Der Tourpreis ist fällig nach Erhalt der Rechnung.

3.  	 Leistungen
3.1  	 Für den Umfang der vertraglichen Leistungen sind ausschließlich die Leistungsbeschreibungen in unseren eigenen Prospekten, 

bzw. Angeboten, sowie die Angaben in den Buchungsbestätigungen verbindlich. Bei der Bestimmung des Umfanges und 
der Ordnungsmäßigkeit der einzelnen Leistungen sind stets die Ortsüblichkeit und eventuell besondere Gegebenheiten 
am betreffenden Zielort zu berücksichtigen. Für die Richtigkeit von Hotel- und Ortsprospekten, die der Eigenwerbung von 
Leistungsträgern dienen, übernehmen wir keine Gewähr.

3.2  	 Nebenabreden, die den Umfang unserer vertraglichen Leistungen erweitern, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

4.  	 Leistungsänderungen
4.1  	 Abweichungen einzelner Leistungen vom Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von uns 

nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der gebuchten Tour nicht beeinträchtigen. Abweichungen einzelner Leistungen vom Inhalt des Vertrages, 
die nach Vertragsabschluss notwendig werden, die erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Tour beeinträchtigen, 
berechtigenden Kunden zum Rücktritt vom Vertrag.

4.2 	  Wir verpflichten uns, den Kunden von solchen Leistungsänderungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen, sofern uns dies 
möglich ist und die Änderung nicht lediglich geringfügig ist.

4.3  	 Bei Regen finden unsere Touren nicht statt. Sollte es zu einem Ausfall der Touren Wetterbedingt kommen, so bekommt der 
Tourteilnehmer einen Ersatztermin oder er bekommt einen Gutschein. Sollte beides für den Tourteilnehmer unakzeptabel sein, 
so bekommt er seinen Tourpreis abzügl. 20% Aufwandsentschädigung zurück.

5.  	 Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzperson:
5.1  	 Rücktritt durch den Kunden
	 Sie können innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen per eMail an uns die Tour stornieren. Sollte der 

gebuchte Termin innerhalb der Frist von 14 Tagen liegen, so können Sie den Tourtermin bis einen Tag vor Tourbeginn unter 
Angaben von Gründen, die es ihnen nicht möglich machen an der Tour teilzunehmen, per eMail kündigen. Der Bereits gezahlte 
Tourpreis wird ihnen zu 100% zurück erstattet.

5.2  	 Umbuchungen können Sie jederzeit telefonisch oder per eMail, insoweit der neue Termin verfügbar ist.
5.3  	 Sie können Ihre Tourteilnahme jederzeit auf eine andere Person übertragen. Dazu ist es notwendig dies uns mitzuteilen 

entweder per eMail, telefonisch oder mit einem Schreiben, das uns der Tourteilnehmer am Tag der Tour vorliegt. Wir können 
dem Wechsel der Personen widersprechen, wenn der Dritte den Touranforderungen nicht genügt, gesetzliche Vorschriften oder 
behördliche Anordnungen entgegenstehen.

6. 	 Nicht in Anspruch genommene Leistungen
	 Nimmt der Kunde nicht an der Tour teil, so behalten wir den Anspruch auf den Tourpreis. Es liegt in unserem Ermessen, für 

einzeln ausgefallene Leistungen Gutscheine zu vergeben. Der Kunde hat jedoch keinen Anspruch auf Rückerstattung / Erlass 
des Tourpreises.

7. 	 Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter
	 Wir können in folgenden Fällen vom Verfrag zurücktreten oder nach Antritt der Tour den Vertrag kündigen:
7.1  	 Wir sind berechtigt, ohne Einhaltung einer Frist den Vertrag zu kündigen, wenn der Tourteilnehmer die Durchführung der Tour 

ungeachtet unseren Abmahnungen nachhaltig stört, oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Ist der Teilnehmer der Anforderung einer Unternehmung aufgrund der 
Fehleinschätzung seiner Leistungsfähigkeit nicht gewachsen, gilt Gleiches. Kündigen wir, so behalten wir auch den Anspruch 
auf den Tourpreis.

7.2 	 Wir sind berechtigt bis 3 Tage vor Tourantritt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die ausgeschriebene oder behördlich 
festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wurde und in der Tourbeschreibung für die entsprechende Tour auf eine 
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird.

8. 	 Foto und Videoaufnahmen
	 Der Tourteilnehmer erklärt sich damit einverstanden das von mir / uns gemachte Foto-und Videoaufnahmen zu  Werbezwe-

cken verwendet werden dürfen.

9. 	 Ergänzend anwendbares Recht
10.1 	  Soweit vorstehend keine anderweitige oder abschließende Regelung getroffen ist, kommen die Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, insbesondere § 651 a BGB bis §651 k BGB zur Anwendung.
10.2 	  Ist oder wird eine Bestimmung des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam, so hat dies nicht die Unwirksamkeit des Vertra-

ges zur Folge. Wir sind vielmehr berechtigt, die unwirksame Bestimmung durch diejenige zulässige Regelung zu ersetzen, die 
den Zweck der unwirksamen Bestimmung am weitestgehenden erreicht.

IV	 Parcours
1.	 Einen Parcours können Sie telefonisch oder per eMail anfragen.
2.	 Bei der Bestellung eines Parcours  ist vom Auftraggeber für eine wetterbedingte Alternative zu sorgen. Sollte der Auftraggeber 

keine Regen-Alternative haben, trägt der Auftraggeber das Risiko,  der  vereinbarte Preis ist in jedenfall zu fällig. 
3.	 Bei der Miete eines SegwayParcours hat der Veranstalter für eine Veranstaltungshaftpflicht Versicherung zu sorgen. Jegliche 

Haftung durch HS ist ausgeschlossen. Die betrifft sowohl die Verursachung durch Schäden an Dritten die die Benutzer der 
Segway Parcours verursachen, als auch Schäden an den Segway die durch die Benutzer verursacht werden. Siehe §1 Abs.2.

4. 	 Für Schäden die durch HS und dessen Personal verursacht werden besteht ebenfalls Haftungsausschluß jeglicher Art.
5.	 Falls die Akkuleistung der Segway nicht ausreicht um den vertraglich vereinbarten Zeitraum abzudecken, ist für eine Möglich-

keit zu sorgen , die Akkus nachzuladen. Ansonsten, gilt der Vertrag als erfüllt, wenn die Akkus leer sind.

Stand 10/2010


